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                Der Bürgermeister 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Beschlussvorlage öffentlich 
 
Betreff: Betreuungszeiten im Kindergarten der Arbeiterwohlfahrt 
 
 
Beratungsfolge:   abweich. Abstimmungsergebnis 

 Datum TOP Beschluss Ja Nein Enth. 

Jugendhilfeausschuss 02.05.2011      
Ausschuss für Wirtschaft und 
Finanzen 

06.06.2011      

Verwaltungsausschuss 07.06.2011      
       
       
 
 
 
Finanz. Auswirkungen in Euro Produktkonto ErgHH FinHH 
Einmalige Kosten: €     
Laufende Kosten: 3.440,- € 36509 431806 ⌧  

Haushaltsmittel stehen zur Verfügung:  ja ⌧ nein 
 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Der Jugendhilfeausschuss/Ausschuss für Wirtschaft und Finanzen empfiehlt dem Verwal-
tungsausschuss den nachstehend formulierten Beschluss zu fassen. 
 
Der Verwaltungsausschuss beschließt, dem Antrag der AWO Jugendhilfe und 
Kindertagesstätten gGmbH auf Ausweitung der Betreuungszeit in der AWO Kin-
dertagesstätte in Burgdorf zu entsprechen. Weiter empfiehlt er, den Betrag von 
1.400,- € im Wege einer überplanmäßigen Ausgabe bereit zu stellen. 
 
 
 
 
 
 
(Baxmann) 
 

Vorlage Nr.: 2011 0920 
Datum: 15.04.2011 
Fachbereich/Abteilung: 1/51.1 
Sachbearbeiter(in): Ernst-August 

Beneke 
Aktenzeichen: 51.1 Ben/bl 
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Sachverhalt und Begründung: 
 
Die Arbeiterwohlfahrt möchte dem Erfordernis längerer Betreuungszeiten in der Kin-
dertagesstätte entsprechen. Derzeit gibt es ein Betreuungsangebot gestaffelt bis 
14.00 und bis 15.00 Uhr. Die verlängerte Betreuungszeit bis 15.00 Uhr wird weiterhin 
nachgefragt. Von daher soll hier ein Angebot für weitere 10 Kinder geschaffen wer-
den. Dazu ist die Ausweitung der Arbeitszeit für eine Mitarbeiterin um eine Stunde 
erforderlich. Die dafür geschätzten Personalkosten betragen rund 4.470,- € jährlich.  
 
Die Einnahmen von der AWO sind bisher nicht beziffert und werden zunächst auf rund 
1.200,- € jährlich geschätzt. Damit würde sich ein Mehrbedarf von 3.440,- € jährlich 
ergeben. Für das laufende Jahr wird ab 01.08.2011 abgerundet ein Mehrbedarf von 
1.400,- € entstehen. 
 
Die gewünschten Betreuungszeiten würden dem Bedarf der Eltern entsprechen und 
wären somit ein weiterer Beitrag zum bedarfsgerechten Betreuungsangebot. 
 
 
 
 
 
 
 
 


